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Bekanntmachung über den Vollzug des  
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 1, 2 UVPG über das Ergebnis der Vorprüfung zur 
Feststellung der UVP-Pflicht nach § 7 UVPG: 
 
Die Stadt Filderstadt plant im Bereich der Felix-Wankel-Straße, zwei Abschnitte ab 
der Gottlieb-Daimler-Straße und ab der Dieselstraße in Filderstadt Bernhausen auf 
einer Gesamtlänge von etwa 250 Metern naturnaher und für die Bevölkerung erleb-
barer zu gestalten. 
 
Die Renaturierung stellt einen Gewässerausbau im Sinne von § 67 Abs. 2 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) dar. Demnach ist ein Gewässerausbau die Herstellung, die 
Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer.  
Gemäß § 68 Abs. 1 WHG bedarf der Gewässerausbau grundsätzlich der Planfest-
stellung durch die zuständige Behörde. 
Für einen Gewässerausbau, für den nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht, kann anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmi-
gung erteilt werden (§ 68 Abs. 2 WHG). 
 
Für die Renaturierung war gemäß § 7 Abs. 2 i. V. m. Nr. 13.18.2 Spalte 2 der Anlage 
1 des UVPG im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung zu untersuchen, ob 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.  
 
Bei der nach § 7 Abs. 2 Satz 2 UVPG als überschlägige Prüfung durchzuführenden 
Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Das Vorhaben hat nach Einschätzung der Behörde aufgrund der Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen 
Umweltauswirkungen, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären. Die wesentli-
chen Gründe für das Nichtbestehen der Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung sind mit Hinweis auf die dafür maßgebenden Kriterien der An-
lage 3 des UVPG anzugeben (§ 5 Abs. 2 Satz 1 bis 3 UVPG): 
 
1. Merkmale des Vorhabens  
 
1.1 Größe und Ausgestaltung 

Im Stadtgebiet von Bernhausen ist geplant zwei Fleinsbachabschnitte mit 100 
und 150m Länge umzugestalten und aufzuwerten.  
Abschnitt 1 (ca. 100m) beginnt ab der Gottlieb-Daimler-Straße Richtung Diesel-
straße. Er erhält eine Flutmulde nach Norden hin zur Felix-Wankel-Straße. Der 



Stromstrich soll durch einige Raubäume umgelenkt werden, so, dass die Uferli-
nien sich strukturreicher ausprägen können. Das bestehende Bachgehölz wird 
aufgelockert, um Ein- und Durchblick zu ermöglichen, was die Erlebbarkeit es 
Gewässers erhöht. 
Abschnitt 2 (ca. 150m) liegt zwischen Dieselstraße bis Beginn Lagerfläche Bau-
hof. Die wichtigste Maßnahme dieses Abschnitts besteht in der Entfernung 
zweier Sohlschwellen, die ein Wanderhindernis darstellen. Nur hier soll die Sohle 
durch eine Steinschüttung angehoben werden, im überwiegenden Teil beleibt sie 
unverändert. Nach Norden zur Felix-Wankel-Straße sind Vorlandabsenkungen 
vorgesehen. Auch hier sind Durchblicke durch Gehölauslichtung geplant sowie 
ein Raubaum zur Lenkung des Strömungsstrichs. Kurz vor Bauende ist 
rechtsufrig eine Holzgrünschwelle zum Schutz des Fußweges vorgesehen. 

 
1.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und 

Tätigkeiten 
Die geplanten beiden Umgestaltungsabschnitte fügen sich in bereits renaturierte 
Fleinsbachabschnitte ein. Nach ihrer Realisierung ist die Durchwanderbarkeit des 
Gewässers für Fische und Kleinlebewesen möglich. 
 

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt 
Eine spezielle oder gezielte Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur 
und Landschaft ist nicht vorgesehen. 
 

1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne von § 3 Abs. 1 und 8 des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes  
Überwachungsbedürftige, wassergefährdende Abfälle sind in der Bau-, Anlagen- 
und Betriebsphase nicht zu erwarten, eine spezielle Abfallerzeugung findet nicht 
statt. In der Bauphase wird der allgemeine Baumüll anfallen, der jeweils getrennt 
gesammelt und entsorgt wird. Gerodete Gehölze werden kompostiert bzw. als 
Holzhackschnitzel verwertet. 

 
1.5 Umweltverschmutzungen und Belästigungen  

Gegenüber der bisherigen Situation ist nicht mit Umweltverschmutzungen oder 
Belästigungen zu rechnen. Baubedingt treten temporäre Beeinträchtigungen auf, 
insbesondere Abgase, Erschütterungen, Lärm und Staub. 
 

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das Vorhaben von Be-
deutung sind  
Es werden lediglich natürliche Stoffe und Ingenieurbauweisen verwendet. Für Ar-
beiten am und im Gewässer werden besondere Vorsichtsmaßnahmen eingehal-
ten. Die Baumaßnahme wird nicht während Hochwasserereignissen durchge-
führt. Querende Straßen und angrenzende Betriebsflächen sind nicht von der 
Umgestaltung betroffen. 
 

1.7 Risiken für die menschliche Gesundheit, z.B. durch Verunreinigung von Wasser 
oder Luft  
Durch die naturnahe Umgestaltung des Fleinsbaches entstehen keine Risiken für 
die menschliche Gesundheit. Während der Bauphase kommen die einschlägigen 
Sicherheitsvorschriften zur Anwendung. 

 



 
2. Standort des Vorhabens 
 
2.1 Bestehende Nutzung des Gebiets  

Im betroffenen Umgestaltungsbereich sind Flächen für Erholung nicht direkt be-
troffen. Abgesehen von kurzzeitigen Beeinträchtigungen während der Bauphase 
sind Straßen und Verkehr nicht betroffen. Alle Ver- oder Entsorgungs- oder Infra-
struktureinrichtungen sind entweder nicht betroffen bzw. nach der Bauphase wie-
der verfügbar. 

 
2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen 

Ressourcen 
 
Fläche 
Es handelt sich um ein zwar begradigtes Gewässer, jedoch sind weder Sohle 
noch Uferböschungen großflächig befestigt oder mit Steinsatz ausgebaut. Insge-
samt hat der Bach einen schmalen Auebereich und ist streckenweise mit Galerie-
gehölz bestanden. Das Bachbett weist eine Breite von 3-4 m auf, die Wassertiefe 
bewegt sich zwischen 10 und 20 cm. 

 
Boden 
Die vorherrschenden Bodentypen in der weiteren Umgebung sind laut Landes-
amt für Geologie und Bergbau Gleye, Pseudogleye und Kolluvium sowie ho-
lozäne Abschwemmmassen. Geologisch gehört es zum Quartär, Löß und 
Lößlehm, teilweise mit Verwitterungslehm sowie mit schluffigen Ablagerungen in 
den Tälen. 

 
Landschaft 
Das Landschaftsbild des Fleinsbaches ist geprägt durch Straßen, Gewerbe und 
Siedlung. Der Fleinsbach selbst wird gesäumt durch ein Gehölzband wechseln-
der Breite. 

 
Wasser 
Der Fleinsbach wir in diesem Abschnitt dem Einzugsgebiet „Sulzbach“ zugeord-
net. Er wird gewässer-morphologisch eingeordnet bei den feinmaterialreichen 
Mittelgebirgsbächen karbonatischer Ausprägung. Die biologische Gewässergüte 
(2015) ist als unbefriedigend bis schlecht bewertet. Der Bach ist sehr strukturarm, 
arm an Wasserpflanzen, Fischen und Wasserlebewesen. Die Hochwassergefah-
renkarte wird aufgrund des ca. 300m bachaufwärts im Bau befindlichen Hoch-
wasserrückhaltebeckens überarbeitet. 

 
Klima und Luft 
Der Klimaatlas der Region Stuttgart weist dem Gebiet überwiegend die Funktion 
eines Gewerbeklimatops zu. Dem untersuchten Areal wird eine untergeordnete 
klimarelevante Funktion bescheinigt, was mit der Lage innerhalb des Gewerbe-
gebietes zu erklären ist. Die klimatische-lufthygienische Empfindlichkeit gegen-
über Nutzungsintensivierung wird als gering bewertet. Die Luftleitbahn gilt als be-
lastet und beeinträchtigt. 

 
 
 



Biologische Vielfalt 
Die biologische Vielfalt kann aufgrund der morphologischen Struktur sowie den 
faunistischen Untersuchungsergebnissen als defizitär und stark vorbelastet ein-
gestuft werden. 

 
2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung der Gebiete mit 

besonderen örtlichen Gegebenheiten  
Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung der in Nr. 2.3 
der Anlage 2 zu UVPG genannten besonders empfindlichen Gebiete und von Art 
und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes sind von der Maßnahme 
nicht betroffen.  
 

3. Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 
 

Auf Grundlage der Merkmale des Vorhabens und des Standortes sind keine er-

heblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

 

Boden: Keine erheblichen Umweltauswirkungen. 

Landschaft: Keine erheblichen Umweltauswirkungen. 

Wasser: Keine erheblichen Umweltauswirkungen. 

Luft/Klima: Keine erheblichen Umweltauswirkungen.  

Biologische Vielfalt: Keine erheblichen Umweltauswirkungen. 

 

Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 

 
Esslingen, den 23.10.2018 
 


